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Staatsverträge mit Drittstaaten

Sind sie vom Rahmenabkommen betroffen ?

Gemäss Rahmenabkommen und den gleichzeitig genehmigten Beilagen gelten in der 
Schweiz im Vertragsbereich die EU-Regeln. Das gilt für das Freihandelsabkommen 1972 
bezüglich der Beihilferegeln sofort und im übrigen nach Abschluss der in Aussicht genom-
menen Verhandlungen zur „Modernisierung“ dieses Abkommens. 

Die Schweiz übernimmt die völkerrechtliche Pflicht, im Vertragsbereich keine Rechtsakte 
zu erlassen, die EU-Recht widersprechen. Sie kann diese Pflicht verletzen; dann kann die 
EU das vertragliche Verfahren in Gang setzen und bei Beharren der Schweiz auf  der abwei-
chenden Regel „Ausgleichende Massnahmen“ ergreifen, die bis zur teilweisen oder ganzen 
Suspendierung der entsprechenden Bilateralen Abkommen reichen.

Was aber, wenn ein Rechtsakt, der EU-Recht im Vertragsbereich widerspricht, nicht in 
einem schweizerischen Gesetz, sondern in einem von der Schweiz ausgehandelten Staats-
vertrag mit Drittländern steht? Wird die Bestimmung ungültig? Muss die Schweiz Neuver-
handlungen mit dem Drittstaat führen, um die EU-Rechts-widrige Bestimmung aus dem 
Vertrag zu entfernen? Und wie steht es mit der Aushandlung neuer Staatsverträge? Ist da 
auch EU-Recht im Vertragsbereich zu beachten?

Und wenn die EU-Rechtswidrigen Bestimmungen in den Schweizerischen Staatsverträge  
bestehen bleiben, kann die EU dann nach der „Modernisierung“ als Sanktion das Frei-
handelsabkommen 1972 ganz oder Teile daraus suspendieren? Oder gelten solche Sanktio-
nen von vornherein als „unverhältnismässig“? Und wie lange kann man darüber streiten? 
10-jährige Verfahren vor dem EuGH sind keine Seltenheit. Und während des Verfahrens 
gilt vorläufig EU-Recht.

Insgesamt sind nach gesundem Menschenverstand wohl weder unausrottbaren Differen-
zen in diesem Bereich noch eine Gefährdung von Staatsverträgen mit Dritten zu erwarten. 
Aber, wie die Börsenäquivalenzfrage zeigt, lässt sich die EU nicht immer vom gesunden 
Menschenverstand leiten.

Ist die Annahme abwegig, dass

das Rahmenabkommen der EU auch eine Einmischung  
in bestehende und neu auszuhandelnde  

Staatsverträge der Schweiz mit Drittstaaten erlaubt? 

Mehr Info mit Klick auf Stichworte von A – Z; Wählen Sie dort das Sie interessierende Thema:

Freihandelsabkommen 1972; Gemeinsame Erklärungen; Ausgleichsmassnahmen

https://dokustelle-rahmenabkommen.ch/stichwortverzeichnis/

